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Isabelle Romy

Massenschäden in der Schweiz
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EINLEITUNG

Am 1. November 1986 brannte in Schweizerhalle bei Basel ein Lagergebäude der San-
doz AG mit Agrochemikalien und chemischen Hilfsstoffen ab. Der Brand verpestete die
Luft der ganzen Region und verschmutzte das Rheinwasser bis in die Niederlande, weil
das Löschwasser der Feuerwehr ungefiltert zusammen mit Chemikalien in den Rhein
flo_. Die Rheinfauna- und flora wurde beeinträchtigt, und für eine gewisse Zeit konnte
dem Rhein kein Trinkwasser mehr entnommen werden.
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Um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, teilte die Sandoz AG öffentlich
mit, daß sie ihre Verantwortung vollauf wahrnehmen und alle Schäden unverzüglich
begleichen werde. Gegen 1100 Schadenersatzforderungen wurden darauf von Einzel-
personen, Fischereivereinen, Wassergesellschaften und ausländischen Gemeinden direkt
bei der Sandoz AG angemeldet. In einem schnellen und nicht-strittigen Verfahren leiste-
te Sandoz gemeinsam mit ihrer Versicherung rund 40 Mio. Schweizer Franken, um die-
se Schadenersatzforderungen zu begleichen.1

Seit dem Unfall von Schweizerhalle blieb die Schweiz zum Glück von einer Katastro-
phe gleichen Ausmaßes verschont. Doch niemand kann ausschließen, daß sich ein der-
artiges Unglück nicht wiederholt. 2'477 Anlagen und Betriebe, größtenteils in der Nähe
der Agglomerationen Genf, Basel und Zürich gelegen2, unterstehen der Verordnung
über den Schutz vor Störfallen vom 28. Februar 19913. Und täglich werden gefährliche
Güter mit der Eisenbahn und auf der Straße quer durch die Schweiz transportiert.
Schweizerhalle stellte die Schweizer Rechtsordnung nicht vor die Probe, über l'lOO
Schadenersatzforderungen in einem Haftpflichtprozeß zu erledigen. Die Sandoz AG
übernahm freiwillig ihre Verantwortung. Ob das schweizerische Recht und die Schwei-
zer Gerichte aber auch in der Lage wären, in einem strittigen Verfahren über Maßen-
schäden wie Schweizerhalle effizient, zeitgerecht und fair zu entscheiden, wird in die-
sem Beitrag untersucht.4

Explosion eines Tanklastwagens.7 Der Begriff "Massenschäden" weist auf die große
Anzahl der Geschädigten hin, wobei offen bleibt, ob bereits hundert, tausend oder erst
zehntausend Geschädigte einen Massenschaden ausmachen.
Der Begriff "Großschäden" wird vom Gesetzgeber in Art. 29 des Kernenergiehaft-
pflichtgesetzes (KHG)8 verwendet. Damit werden Fälle bezeichnet, in denen die Schä-
den insgesamt derart groß sind, daß sie durch das Haftungssubstrat des Ersatzpflichtigen
und seines Versicherers nicht gedeckt werden.9 Diese Situation kann eintreten, weil das
Vermögen des Verantwortlichen zu gering oder weil seine Haftpflicht gesetzlich be-
grenzt ist10 Die Schweizer Literatur bezeichnet diese Fälle mitunter auch als
"Katastrophenschäden".11

Wer in der Schweiz von Massenschäden spricht, geht also meist aus prozeduraler Sicht
auf die Frage ein, ob besondere verfahrensrechtliche Nonnen zu erlassen sind, um die
rationelle Schadenserledigung angesichts der hohen Zahl der Geschädigten zu fordern.
Mit dem Begriff "Großschäden" wird demgegenüber das materiell-rechtliche Problem
angesprochen, wie die finanziellen Mittel des Schädigers auf die Geschädigten verteilt
werden sollen.12 Dabei ist klar, daß sich die beiden Begriffe "Massenschäden" und
"Großschäden" überschneiden können. Großschäden setzen im Allgemeinen eine Viel-
zahl von Geschädigten voraus und sind somit meist auch Massenschäden. Wegen dieser
Überschneidung, aber auch der Einfachheit halber, wird im Folgenden der Begriff
"Massenschäden" in einem weiten Sinn benutzt, der auch "Großschäden" einschließt.
Massenschäden können, wie einleitend bemerkt, mancherlei Ursachen haben.13 Die fol-
gende Ausführungen konzentrieren sich indes nur auf Massenschäden, die durch eine
Umweltverschmutzung oder toxische Substanz verursacht werden. Diese Fälle geben
die breiteste und komplexeste Palette von Problemen auf. So treten Schäden, die über
die Umweltmedien Wasser und Luft entstehen, oftmals nicht an einem Ort, sondern
verstreut über weite Landstriche oder gar Kontinente auf. Überdies manifestieren sich
die Schäden häufig nicht gleichzeitig. Wegen Latenzzeiten entstehen sie langsam über
Jahre und Jahrzehnte hinweg. Diese zeitliche und geographische Verzettelung tritt bei

DEFINITIONEN UND ABGRENZUNGEN

Die schweizerische Doktrin unterscheidet zwischen Massenschäden und Großschäden.5

Sie spricht von Massenschäden, wenn ein großer Personenkreis durch dieselbe Ursache
geschädigt wird und gestützt darauf gegen einen oder wenige Haftpflichtige Schadener-
satzansprüche erhebt6 Beispiele dafür gibt es viele. Sie reichen vom weltweiten Ver-
kauf eines mangelhaften Medikamentes über Chemie- und Industrieunfälle bis hin zur

7 Z.B. wurden durch das Unglück in Seveso etwa 37000 Personen geschädigt; in Bhopal waren es gar
Hunderttausende, vgl. In re Union Carbide Corporation Gas Plant Disaster at Bhopal, India in De-
cembre, 1984, 601 F.Supp. 1035, MDLNo 626 (JPML 1985); 634 F.Supp. 842 (SDNY 1986), af-
firmed as modified, 809 F.2d 195 (2nd Cir. 1987), cert. denied, 108 S.O. 199 (1988).

8 Vom 16. März 1983 (SR 732.44).
9 Vgl. Tercier, a.a.O., S. 92.
10 Dies trifft auf gewisse Schäden zu, die von einem im Fluge befindlichen Luftfahrzeug verursacht

werden, vgl. Art. 64 ff des Bundesgesetzes über die Luftfahrt (LFG) vom 21. Dezember 1948 (SR
748.0). Anders als in manchen Nachbarländern ist in der Schweiz die Haftpflicht für Nuklearanlagen
und Nuklearschäden unbegrenzt, vgl. Art. 3 KHG; Tercier, a.a.O., S. 156 und 170. Der Bund deckt
aber Nuklearschäden, die durch ein ausländisches Kernenerigieunglück in der Schweiz entstehen, bis
zu 1 Milliarde Franken, wenn der Geschädigte keine dem KHG entspechende Entschädigung erlan-
gen kann, vgl. Art. 16 KHG.

11 Vgl. Tercier, a.a.O., S. 92 f.
12 Vgl. Bericht der Studienkommission für die Gesamtrevision des Haftpflichtrechts, Bern 1991, S. 190

ff.; Tercier, a.a.O., S. 92 f.
13 Die US-amerikanische Rechtsprechung ist reich an Beispielen für derartige Massenschäden, vgl.

Romy, Litiges de masse, S. 27 ff.
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1 Vgl. Romy, Isabelle, Les pollutions transfrontieres des eaux, l'exemple du Rhin, Diss. Lausanne
1990, S. 28 f. (zit. "Pollutions"); Sands, Philippe, Principles of International Environmental Law,
volume I, Manchester und New York 1995, S. 354 ff.

2 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Umweltbericht 1997, S. 122.
3 (SR 814.012). Diese Verordnung ist das schweizerische Pendant zur Seveso-Richtlinie. Zu dieser

Richtlinie, vgl. Kiss, Alexandre/Shelton, Dinah, Manual of European Environmental Law, 2nd Edi-
tion, Cambridge (UK) 1997, S. 470 f.

4 Der vorliegende Beitrag nimmt die Themen und Ideen auf, die in Romy Isabelle "Litiges de masse,
Des class actions aux Solutions suisses dans les cas de pollutions et de toxiques", Habil. Fribourg
1997 (zit. "Litiges de masse"), ausführlich behandelt werden.

5 Vgl. Oflinger, Karl/Stark, Emil W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, 5. Auflage,
Zürich 1995, S. 40 ff; Stark, Emil W. /Knecht, Stefan, Einführung einer Zwangsgemeinschaft für
Geschädigte bei Massenschäden? ZSR 97/1978 I 51 ff.; Tercier, Pierre, La reparation des prejudices
de catastrophes, ZSR 109/1990II73 ff., 92.

6 Vgl. Stark/Knecht, a.a.O., S. 53; Oftinger/Stark, a.a.O., S. 40 N 91; Bericht der Studienkommission
für die Gesamtrevision des Haftpflichtrechts, Bern 1991, S. 190.
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den meisten anderen Schadensfällen nicht auf. Die Lösung von Umwelt- und toxischen
Schadensfällen gilt deshalb als Modell für einfachere Massenschadensfälle.14

Geographische Verzettelung der Klagen

Das geltende schweizerische Recht der gerichtlichen Zuständigkeiten erlaubt es jedem
einzelnen Kläger, auch in Massenschadensfallen seine Klage dort einzureichen, wo es
ihm die kantonalen Gerichtsstandregeln bzw. das Bundesrecht erlauben. Für Schadenfäl-
le im rein schweizerischen und für solche im euro-intemationalen Umfeld gelten aller-
dings unterschiedliche Regeln.

Innerschweizerische Massenschadensfälle

Art. 59 der Bundesverfassung räumt dem aufrechtstehenden Schuldner ein verfas-
sungsmäßiges Recht ein, nur an seinem Wohnsitz - statt vor einem außerkantonalen
Gericht - eingeklagt zu werden.20 In interkantonalen Angelegenheiten sind Forderungs-
prozeße deshalb grundsätzlich am Wohnsitz des zahlungsfähigen Beklagten einzurei-
chen.21 Die schweizerische Bundesverfassung erzwingt damit in Massenschadensfällen
vielfach einen einheitlichen Gerichtsstand, da nur am Domizil des Schädigers auf Scha-
denersatz geklagt werden kann. Im einleitend erwähnten Unglück von Schweizerhalle
etwa wären damit die Prozeße an den Gerichten am Sitz der Sandoz AG vereint worden.
Diese Regelung gilt allerdings nur, soweit nicht das Bundesrecht eine Ausnahme zu Art.
59 BV und den kantonalen Zuständigkeitsordnungen vorsieht. Dies ist zum Beispiel bei
Schäden, Massenschäden eingeschloßen, der Fall, die wegen eines Transportes von
toxischen Produkten auf der Straße entstehen. Diese und vergleichbare spezialgesetzli-
chen Regelungen räumen den Geschädigten meist die Wahl ein, entweder am Wohnsitz
des Schädigers oder -je nach Terminologie - am Unfallort, am Schadenverursachungs-
ort oder am Ort des Schadeneintritts auf Schadenersatz zu klagen.22 Diese Rechtslage
würde in einem Massenschadensfall fast gezwungenermaßen dazu fuhren, daß sich
Schadenersatzklagen über eine Vielzahl von Gerichten verzetteln.23

Massenschadensfälle im euro-intemationalen Verhältnis

Sobald sich ein Massenschadensfall über die Grenzen der Schweiz hinaus nach Westeu-
ropa erstreckt, bestimmt sich die internationale Zuständigkeit der Schweizer Richter
nach dem Lugano-Übereinkommen.24 Für deliktische Klagen räumt Art. 5 Abs. 3 des
Übereinkommens dem Geschädigten die Wahl ein, seine Schadenersatzklage am Hand-

RECHTS- UND PROBLEMLAGE VON MASSENSCHÄDEN DE LEGE LATÄ

Grundlagen der schweizerischen Gerichtsorganisation

Nach Art. 64 Abs. 3 der schweizerischen Bundesverfassung liegt die Gesetzgebungsho-
heit für das Gerichtsorganisations- und das Zivilprozeßrecht bei den Kantonen.15 In der
Schweiz gelten deshalb 26 verschiedene kantonale Gerichtsverfassungs- und Zivilpro-
zeßrechte.16 Jede dieser kantonalen Ordnungen besitzt ihre eigenen Zuständigkeitsre-
geln, die nur durch die Schweizerische Bundesverfassung koordiniert werden.17

Der Bund hat allerdings seit alters ins kantonale Gerichtsstandrecht eingegriffen und
bundesrechtliche Gerichtsstände geschaffen, um die einheitliche Durchsetzung des
Bundesrechts zu gewährleisten. Dies hat er namentlich in Spezialgesetzen zu gefährli-
chen Tätigkeiten getan, die neben individuellen Schädigungen auch Massenschäden
auslösen können.18

Die Probleme von Massenschäden

Das geltende schweizerische Recht enthält keine besonderen Bestimmungen für Mas-
senschäden. Dies gilt für das Verfahrensrecht wie für das materielle Recht, denn weder
die Kantone noch der Bund, wo er fragmentarisch in die kantonale Gerichts- und Zivil-
prozeßhoheit eingreift, haben Bestimmungen vorgesehen, die den qualitativen und
quantitativen Problemen von Massenschäden Rechnung tragen. Eine Ausnahme bilden
allem vereinzelte Bestimmungen des Kernenergiehaftpflichtgesetzes.19

Mangels besonderer Vorschriften müssen Massenschäden daher mit den gewöhnlichen,
auf Einzelfälle zugeschnittenen Regem bewältigt werden. Dies führt zu verschiedenen
Problemen, die eine rationelle und faire Schadenserledigung erschweren:

14 Vgl. Romy, Litiges des masse, S. 3 f.
15 Art. 64 Abs. 3 der Bundesverfassung lautet "Die Organisation der Gerichte, das gerichtliche Ver-

fahren und die Rechtsprechung verbleiben, wie bis anhin, den Kantonen."
16 Vgl. Vogel, Oscar, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5. Auflage, Bern 1997, S. 53; Guldener, Max,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979, S. 61.
17 Anders als die ZPO ist das materielle Zivilrecht hingegen Bundesrecht, vgl. Art. 64 Abs. 1 und 2 BV.
18 Vgl. Vogel, a.a.O., S. 56 ff. Es handelt sich z.B. um das Bundesgesetzes über die Luftfahrt (LFG)

vom 21 . Dezember 1948 (SR 748.0); das Bundesgesetzes über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung
flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe vom 4. Oktober 1963 (SR 746.1); das Strassen-
verkehrsgesetzes (SVG) vom 19. Dezember 1958 (SR 741.01).

19 Vgl. hinten Ziff. C.5. Neuerdings gibt es einen Gesetzvorentwurf über die Damm-Haftpflicht, der
die Regelung des KHG übernimmt

2 0 Vgl. Guldener, a.a.O., S. 62 f.
2 1 Innerhalb eines Kantons hat der Kläger mitunter die Wahl zwischen verschiedenen örtlichen

Zuständigkeiten, vgl. Vogel, a.a.O., S. 55.
2 2 Vgl. Art. 67 LFG, Art. 40 des Bundesgesetzes über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger

oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe, Art. 84 SVG.
2 3 Es ist in solchen Fällen unmöglich, sämtliche Klagen aus einem Massenschadensfall vor einem einzi-

gen Gericht zusammenzufassen, vgl. Tercier, a.a.O., S. 219; Romy, Litiges de masse, S. 16 und 237.
2 4 Lugano Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Voll-

streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (zit. "Lugano-
Übereinkommen").
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wenn sich seine Verletzung manifestiert. Die Tatsache, daß die Krankheit nur als laten-
tes Unheil über ihm schwebt, genügt noch nicht.32 Unter dem geltenden Recht können
deshalb die sog. future plaintiffs - Personen also, die erst in der Zukunft erkranken -
nicht gleichzeitig mit jenen prozessieren, welche die toxische Substanz zuerst geschä-
digt hat33 Die damit verbundenen Nachteile müssen de lege lata hingenommen werden.

Vielzahl von Schadenersatzprozessen

Mit der geographischen und zeitlichen Verzettelung von Massenschadensfällen verviel-
fachen sich gezwungenermaßen auch die Schadenersatzklagen. Unter dem geltenden
Schweizer Recht kann jeder Geschädigte individuell klagen, wo er eine zuständiges Ge-
richt findet und wann sich sein Schaden manifestiert. Diese unkontrollierte Pluralität
wirkt sich auf verschiedenen Ebene nachteilig aus.
Zunächst führen die verzettelten Schadenersatzklagen zu zahlreichen Wiederholungen.
In jedem Fall muß der Richter die Unglücksumstände nochmals prüfen, die gleichen
Zeugen und Experten aufs Neue einvernehmen und eine Hauptverhandlung über diesel-
ben Sach- und Rechtsfragen durchführen. Stets muß der Richter dabei Fragen entschei-
den, die über den konkreten Fall hinaus von Bedeutung sind. Ob etwa das Lager in
Schweizerhalle fahrläßig geführt wurde, ob ein genereller Kausalzusammenhang be-
steht34 und ähnliche Fragen von allgemeiner Bedeutung stellen sich in jedem dieser Pro-
zesse genau gleich. Diese allgemeinen Punkte in jedem Prozeß erneut zu entscheiden ist
offensichtlich überflüssig und für eine faire Lösung eines Massenschadensfalles weder
erforderlich noch angemessen.

Weiter verschleudern die zahlreichen Prozesse unnötigerweise die Mittel der Gerichte
und Parteien. Diese Verschwendung kann namentlich dazu führen, daß die finanziellen
Mittel des Schadenersatzpflichtigen für Gerichts- und Anwaltskosten statt zur Zahlung
von Schadenersatz verwendet werden. Die hohen Transaktionskosten von Massenscha-
densfällen können sich so zum Nachteil der Geschädigte auswirken. Die US-
amerikanischen Asbestprozesse verdeutlichen diese Gefahr. Experten haben errechnet,
daß über 60 % der von den Asbestherstellern für den Massenschadensfall aufgewende-
ten Gelder in die Taschen der Anwälte floß.35

Schließlich begründet die Vielzahl der Prozesse das Risiko, das die gleichen rechtlichen
und sachlichen Fragen widersprüchlich beurteilt werden, obschon die Klagen über einen
gemeinsamen Kern verfügen. Unter dem geltenden schweizerischen Recht hat der erste
Entscheid keinen bindenden Effekt für weitere Prozesse. Zwar hat er einen gewissen
Präzedenzcharakter, doch wirkt er nicht als res judicata für andere Parteien.36 Ein Ge-
richt kann deshalb die Verantwortlichkeit des Beklagten annehmen, während ein ande-

lungs- oder am Erfolgsort anzubringen.25 Überdies steht es ihm frei, nach Art. 2 des
Übereinkommens auch am Wohnsitz des Schädigers zu klagen.
Diese variantenreiche Zuständigkeitsordnung kann dazu führen, daß sich ein Schweizer
Schädiger im Massenschadensfalle vor verschiedensten ausländischen Gerichten ver-
antworten muß. Befindet sich die Unfallursache umgekehrt im Ausland, könnten die
betroffenen Schweizer Geschädigten überall dort klagen, wo sie ihren Schaden erleiden.
In beiden Fällen können sich die Klagen so über verschiedene Gerichte verzetteln und
damit eine rationelle Erledigung der Massenschäden erschweren.

Zeitliche Verzettelung der Prozesse

Einige toxische Substanzen wirken nicht sofort nach der Exposition schädlich, sondern
erst nach einer geraumen Latenzzeit.26 Als Beispiel dafür gelten Nuklearschäden, die je
nach Dosis zu akuten Schädigungen, aber auch zu Erkrankungen führen können, die erst
Jahrzehnte nach der Exposition ausbrechen.27 Die Latenzzeiten von gewißen Krebser-
krankungen können dabei 10 bis 40 Jahre dauern.28

Im Rahmen der Verjährungsvorschriften steht es jedem Kläger grundsätzlich frei, seine
Schadenersatzklage einzureichen, wann er will. Praktisch kann er dies aber erst tun,
wenn seine Körperverletzung sich manifestiert und schadenersatzrechtlich relevant
wird.29 Wird nun ein Massenschadensfall durch eine toxische Substanz ausgelöst, kann
dies dazu führen, daß die Schädigungen über Jahrzehnte verzettelt auftreten. Entspre-
chend verstreuen sich auch die Schadenersatzprozesse über die Jahre hinweg. Ein noto-
rische Beispiel für dieses Phänomen sind die Asbestprozesse in USA. Seit Beginn der
siebziger Jahre wurden die amerikanischen Gerichte von über hunderttausend Schaden-
ersatzklagen von Asbestopfern überschwemmt.30 Experten rechnen damit, daß in den
nächsten Jahren nochmals die gleiche Zahl von Klagen gegen die Asbesthersteller und
deren Versicherungen eingereicht werden.
Weiter kann die zeitliche Verzettelung auch dazu fuhren, daß die ersten Kläger die Mit-
tel der Verantwortlichen erschöpfen können. Die Personen, deren Schädigung sich'erst
später manifestiert, gehen dann leer aus, weil kern Haftungssubstrat mehr für sie übrig
gelassen wurde. Genau dies geschah etwa in den bereits erwähnten US-amerikanischen
Asbest-Prozessen oder im Dalkon Shield-Fall.31

Das geltende schweizerische Recht steht dieser zeitlichen Verzettelung und ihren nega-
tiven Auswirkungen machtlos gegenüber. Schadenersatz kann das Opfer erst verlangen,

2 5 Vgl. Vogel, a.a.O., S. 110; Kropholler, Jan, Europäisches Zivilprozessrecht, 5. Auflage, Heidelberg
1996, S. 116 ff.

2 6 Romerio, Flavio, Toxische Kausalität, Diss. Basel 1996, S. 10.
2 7 Vgl. z.B. Report to the U.S: Congress from the Presidential Commission on Catastrophic Nuclear

Accidents, Washington 1990, Bd II, S. 29 ff.
2 8 Vgl. Willging, Thomas E., Trends in Asbestes Litigation, Federal Judicial Center, Washington D.C.,

1987, S. 6.
2 9 Romerio, a.a.O., S. 23.
3 0 Vgl. Asbestos Litigation Crisis in Federal and State Courts, 102d Congress, Ist and 2d sessions,

Washington 1993.
3 1 Vgl. z.B. In re Joint Eastem and Southern Districts Asbestos Litigation (in re Johns-Manville Corpo-

ration) 129 B.R. 710 (E & SDNY 1991); In re A.H. Robins Co., Inc., 880 F.2d 709 (4th Cir. 1989).
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3 2 Vgl. Romerio, a.a.O., S. 16 ff., 22 f.
3 3 Vgl. Romy, Litiges de masse, S. 9 ff.
3 4 Die generelle Kausalität bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes, bei einer bestimmten Dosis eine Ge-

sundheitsschädigung verursachen zu können. Die individuelle Kausalität bezieht sich auf den Nach-
weis, dass eine bestimmte Schädigung tatsächlich durch die als generell schädlich bekannte Substanz
verursacht wurde, vgl Romerio, a.a.O. S. 14.

3 5 Vgl. Edley, Christopher / Weiler, Paul, Asbestos: A Multi-Billion Crisis, 30 Harv. J. on Legislation
383, 384 (1993).

3 6 Romy, Litiges de masse, S. 237 f.
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res sie ablehnt.37 Diese Widersprüchlichkeit ist nicht nur der Rechtssicherheit abträg-
lich..38 Sie schafft auch eine Rechtsungleichheit unter den Geschädigten, die sich kaum
rechtfertigen läßt.

Organisation der Verfahren

Die zeitliche und geographische Verzettelung bei Massenschadensfällen führt zu den
mannigfachen, oben beschriebenen Problemen. Dieses Fazit läßt den Umkehrschluß
freilich nicht zu, daß die Massenschadensfälle dann keine Probleme aufgeben, wenn sie
gleichzeitig vor einem einzigen Gericht anhängig gemacht werden. Denn sind die zahl-
reichen Schadenersatzforderungen vereint vor einem Richter, bedarf es besonderer ver-
fahrensrechtlicher und teils auch materiell-rechtlicher Vorschriften, um sie zeitgerecht
und fair zu lösen. Namentlich müßte es möglich sein, die Verfahren zu konsolidieren
und bestimmte Aspekte des Massenschadensfalles auf einer kollektiven Ebene für alle
beteiligten Parteien zu entscheiden.
Im geltenden schweizerischen Recht sind die Voraussetzungen für eine derartige konso-
lidierte Bewältigung von Massenschäden nicht gegeben. Die Organisation des heute
existierenden Verfahrensrechts ist auf die typischen Zweiparteienverfahren zugeschnit-
ten. Auf die Bedürfnisse und Dimensionen von Massenschadensfällen ist sie nicht aus-
gerichtet. Wenn sich die Klagen vor einem Gericht vereinen, kann dies deshalb zu eben-
so schwerwiegenderen Nachteilen führen wie durch die geographische und zeitliche
Verzettelung. Dem Richter fehlt im geltenden Recht die Handhabe, um den Massen-
schadensfall effizient in einem vereinfachten Verfahren zu lösen. Es droht deshalb stets
die Gefahr, daß er überlastet wird und aus diesem Grunde die Erledigung des Massen-
schadensfalles ungebührlich verzögert wird.

ne einfache Streitgenossenschaft bei Massenschäden großen Ausmaßes meist scheitern.
In der Praxis wird deshalb die einfache Streitgenossenschaft kaum hilfreich sein, um
Massenschadensfälle zu erledigen.

Richterliche Konsolidierung

Mehrere Kantone ermächtigen ihre Richter, getrennt eingereichte Klagen von Amtes
wegen zu vereinigen. Dies ist zuläßig, sofern es das Verfahren nicht kompliziert und
wenn die Ansprüche sich auf die gleichen Tatsachen und Rechtsgründe stützen.40 Dieser
Mechanismus vereinfacht den Prozeß, da die Beweisverfahren und die Verhandlungen
koordiniert und das Verfahren durch ein einziges Urteil abgeschlossen werden kann.
Diese gerichtlich angeordnete Konsolidierung geht im geltenden schweizerischen Recht
allerdings zu wenig weit, um einen effektiven Beitrag zu Bewältigung von Massenscha-
densfallen zu leisten. Erstens kann jeder der Streitgenossen den Prozeß unabhängig von
den andern führen, seinen eigenen Vertreter bestimmen, mit der Gegenpartei einen
Vergleich abschließen oder für sich allein ein Rechtsmittel einreichen. Zudem vermag
sie Wiederholungen und widersprüchliche Urteile nicht umfassend zu vermeiden, da nur
die hängigen Klagen vereinigt werden können. Schließlich ist dieses Verfahren nicht
anwendbar, falls die Klagen vor verschiedenen Gerichte verzettelt sind. Wegen dieser
Beschränkungen kann die richterliche Konsolidierung in der Praxis nur in Fällen mit
wenigen Klägern eingesetzt werden und eignet sich deshalb kaum, die globale Erledi-
gung eines Massenschadenfalls zu gewährleisten.

Muster- und Pilotprozesse

Weil dem geltenden Schweizer Recht besondere Regeln für die Lösung von Massen-
schadensfällen fehlen, wurde in der Vergangenheit verschiedentlich versucht, durch
Muster- und Pilotprozesse eine effiziente und rechtsgleiche Lösung zu finden. Im Be-
reich der Umwelthaftpflichtfälle sind zwei Beispiele zu erwähnen:

Im Kanton Wallis hat eine Luftverschmutzung Aprikosenplantagen beschädigt.
Die Geschädigten und das für die Umweltverschmutzung verantwortliche Unter-
nehmen haben darauf vereinbart, in Pilotprozessen nur einige wenige Fälle durch-
zuprozessieren, um die Rechtslage umfassend abzuklären. Das Resultat dieser
Verfahren war dann die Grundlage, auf der die Parteien auch die übrigen, nicht in
den Pilotprozeß einbezogenen Schadenersatzforderungen verglichen haben.41

• Ein Musterprozeß wurde auch im Tschernobyl-Fall eingeleitet. Das Reaktorun-
glück von Tschernobyl hat in der Schweiz Blattgemüse und Salate radioaktiv ver-
seucht. Während eines bestimmten Zeitraumes konnten diese Lebensmittel des-
wegen nicht mehr verkauft werden. Gestützt auf das Kernenergiehaftpflichtgesetz
hatten darauf mehrere Gemüsebauern die schweizerische Eidgenossenschaft auf
Schadenersatz eingeklagt.42 Dies konnten sie, weil der Bund laut des KHG auch

Ansätze einer Lösung von Massenschadensfällen de lege lata Streitgenossenschaft

Die meisten kantonalen Zivilprozeßordnungen ermöglichen den Geschädigten, sich zu
organisieren und als einfache Streitgenossenschaft auf Schadenersatz zu klagen. Dies
können sie in aller Regel tun, wenn zwischen den einzelnen Klagen ein Zusammenhang
besteht und es zweckmäßig ist, die Klagen in einem Prozeß zu vereinen.39 Ein derarti-
ger Zusammenhang wird etwa bejaht, wenn die Kläger durch das gleiche Ereignisse ge-
schädigt wurden, wie dies bei einem Massenschadensfall typischerweise vorliegt.
Die Konstituierung als einfache Streitgenossenschaft verlangt, daß sich die Geschädig-
ten kennen und gewillt sind, gemeinsam gegen den Schädiger vorzugehen. Weiter muß
für die verschiedenen Klagen ein gemeinsamer Gerichtsstand vorhanden sein, was die
erwähnten Schwierigkeiten nach sich ziehen kann. An diesen Voraussetzungen wird ei-

3 7 Vgl. Romy, Litiges de masse, S. 21 FN 21 für Beispiele aus der amerikanischen Rechtsprechung in
mass tort litigation.

3 8 Ein US-amerikanische Appelationsgericht schrieb dazu: "the asbestos litigation in particular often
resembles the casinos 60 miles east Philadelphia, rather than a courtroom procedure.", vgl. In re
School Asbestos Litigation, 789 F.2d 996,1001 note 3 (3d Cir. 1986).

3 9 Vgl. Guldener, a.a.O., S. 301.

40

41

42

Vgl. Romy, Litiges de masse, S. 241.
BGE 109 H 304 (1983).
BGE 116II480 ff. (1990). .
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Nuklearschäden decken muß, die durch ein ausländisches Kemenergieunglück in
der Schweiz auftreten.43

Im Tschernobyl-Verfahren gegen den Bund erklärten die Kläger, daß es sich bei
ihrer Klage um einen Musterprozeß des Verbands schweizerischer Gemüseprodu-
zenten handle. Mit ihm solle nur die Grundsatzfrage geklärt werden, ob der Bund
Schäden im Zusammenhang mit der Katastrophe von Tschernobyl decken müs-
se.44 Das schweizerische Bundesgericht hat deshalb nur diese Frage geprüft, sie
bejaht und damit die Tür für einen gütlichen Vergleich des Bundes mit allen Ge-
müsebauern geöffnet.

Musterprozesse haben sich in diesen Fallbeispielen als effizientes Mittel erwiesen, um
einen Massenschadensfall kleineren Ausmaßes effizient und widerspruchslos zu regeln.
Diese Vorgehensweise setzt allerdings voraus, daß alle beteiligten Parteien einverstan-
den sind, einen Musterprozeß zu führen und sich verpflichten, das Ergebnis dieses Pro-
zesse auch auf die übrigen Ansprüche anzuwenden. Aus rein praktischen Gründen
scheidet dies.bei Massenschäden größerer Dimensionen ebenso aus wie in den Fällen, in
denen sich die Schäden zeitlich verzetteln. Je umfassender also die Ausmaße eines Mas-
senschadens und damit das Bedürfnis nach einem vereinfachenden Verfahren ist, desto
geringer werden die Aussichten, die Komplexität durch private Absprachen in einem
Pilot- oder Musterprozeß zu vereinfachen.

Konkursrecht

Wird der Schädiger wegen des Massenschadens zahlungsunfähig, so wird der Fall unter
dem geltenden schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April
188945 auf dem Wege des Konkurses oder mittels eines Nachlaßvertrages geregelt. 46

Der Vorteil dieser konkursrechtlichen Verfahren liegt darin, das alle Geschädigten ihre
Ansprüche anmelden müssen, was die zeitliche Verzettelung der Ansprüche verhindert.
Zudem erlaubt es der Grundsatz der Einheit des Konkurses, daß die Generalexekution
unter einem rechtlich einheitlichen Regime durchgeführt wird, für das regelmäßig auch
nur ein Konkursgericht zuständig ist.47 Weiter wird das Erlös zwischen den Geschädig-
ten gleichmäßig nach einem Kollokationsvertrag verteilt.
Das schweizerische Schuldbetreibungs- und Konkursrecht kann aber nicht verhindern,
daß über die gleiche Fragen in wiederholten Prozessen geurteilt werden muß, da jeder
Kläger im Rahmen des Kollokationsverfahrens seine Forderung gerichtlich feststellen
lassen muß, soweit sie der Konkursverwalter nicht anerkennt48 Im übrigen besteht auch
immer das Risiko, daß Personen mit latenten Schäden leer ausgehen, weil das scha-

densstiftende Unternehmen bereits liquidiert wurde, bevor sich ihre Erkrankung über-
haupt manifestiert.

System des Kernenergiehafipflichtgesetzes

Die zur Zeit einzige schweizerische Regelung von Massenschäden findet sich im KHG,
das die Haftung für Nuklearschäden regelt. Dieses Gesetz ist für jede Art von Nuklear-
schäden anwendbar, nicht nur für Massenschäden. Der Gesetzgeber hat indessen eine
besondere Regelung vorgesehen, falls ein Kernenergieunfall eine große Zahl von Perso-
nen schädigt.

Vereinigung von Klagen

Werden Schäden durch eine Kernanlage verursacht, dann sind grundsätzlich die Gerich-
te desjenigen Kantons zuständig, in dem die Kernanlage gelegen ist.49 Alle Klagen wer-
den deshalb notwendigerweise am gleichen Gerichtstand eingereicht, was die erwähnte
geographische Verzettelung verhindert.

Verfahren

Das KHG enthält in den Art. 22 ff. spezielle Verfahrensregem. Nach Eintritt eines grö-
ßeren Schadensereignisses hat der Bundesrat eine besondere Erhebung über den Sach-
verhalt durchzuführen. Durch öffentliche Bekanntmachung sollen alle Personen, die
möglicherweise einen Nuklearschaden erlitten haben, aufgefordert werden, sich innert
drei Monaten seit Bekanntmachung zu melden. Zudem soll das Gericht von Amtes we-
gen die für den Entscheid erheblichen Tatsachen feststellen.
Diese Bestimmungen des KHG sind zwar ein Fortschritt gegenüber den allgemeinen
Regem, doch bleiben sie auf halbem Wege stehen. So können sie nicht verhindern, daß
Schadenersatzprozesse wiederholt über dieselben Rechts- und Sachfragen geführt wer-
den müssen. Es ist auch nicht vorgesehen, daß die Geschädigten gemeinsam als Streit-
genossen klagen müssen. Insbesondere hat der Gesetzgeber keine Zwangsgemeinschaft
vorgesehen. Ein Beweisverfahren und ein Hautprozeß sind weiterhin für jede Klage er-
forderlich.

Verteilung der Entschädigungsmittel

Das KHG enthält in seinem 5. Kapitel besondere Bestimmungen für Grosßchäden, bei
denen die für die Deckung der Schäden zur Verfügung stehenden Mittel des Haftpflich-
tigen und seines Versicherers nicht zur Befriedigung aller Ansprüche ausreichen. Ist
dies der Fall, so hat die Bundesversammlung eine besondere Entschädigungsordnung

4 3 Diese Haftung des Bundes ist auf 1 Milliarde Franken beschränkt, vgl. Art. 16 KHG.
4 4 BGE 116 II480,483 (1990).
4 5 SR 281.1. Das SchKG wurde in 1995 revidert. Zur schweizerischen Litteratur zum SchkG, vgl. u.a.

Amon, Kurt / Gasser, Dominik, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage,
Bern 1997; Gillieron, Pierre-Robert, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3. Auflage, Lausanne
1993.

4 6 Sofern der Schuldner konkursfähig ist, vgl. Art. 40 SchKG.
4 7 Vgl. Ämmon/Gasser, a.a.O., S. 314.
4 S Art. 250 SchKG.

4 9 Art. 24 Abs. 1 KHG. Abs. 2 sieht vor, dass für Schäden, die beim Transport von Kernmaterialen ver-
ursacht werden, das Gericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem das, Schadenereignis eingetre-
ten ist. Kann der Ort dieses Ereignisses nicht ermittelt werden, so ist zuständig: a) Wenn der Inhaber
einer Kernanlage haftet, das Gericht desjenigen Kantons, in dem die Kernanlage gelegen ist; b) Wenn
der Inhaber der Transportbewilligung haftet, das Gericht desjenigen Kantons, in dem der Inhaber der
Transportbewilligung seinen Wohnsitz oder sein bezeichnetes Domizil hat.
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